
AUSSCHREIBUNG 
 

 
 

59 . ADAC 

RSG-CLUB- 
SLALOM 

 

10. August  2008 
 

Wertung für : 
 

ADAC Slalom Pokal 
ADAC Youngster Cup 

ECURIE Club Slalom Pokal 
 

RSG-HAMBURG e.V. 
im ADAC HANSA 

 
(www.rsg-hamburg.de) 

 

DMSBDMSBDMSBDMSB    
Deutscher Motor Sport Bund e.V. 

 
 
 
 
 

 
Die Grundlage dieser Ausschreibung ist die neue  
Fassung  des Clubslalom Reglement des ADAC Hansa. 
Soweit durch diese Ausschreibung keine Regelung  
getroffen ist, gelten die Regelungen des Clubslalom  
ADAC-Reglement. Der vollständige Text der Ausschreibung  
befindet sich bei der Veranstaltung am Aushang . 

 
1. Veranstaltungstitel:  
 
 59. ADAC-RSG-Clubslalom  
 
2. Datum, Uhrzeit:  
 
10.08.2008, ab 13.:00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr 
 
3.Veranstaltungsort  
 
RSG-Hansa-Ring in Embsen / Lüneburg  
 
4. Veranstalter:  
 
RSG-Hamburg e.V. im ADAC 
c/ o   Dieter Baguhn , Elbblick 60  
21435 Stelle 
Tel. oder Fax 04174-5607  
  
5. Nennungsschluss:  
 
Am 10. August  2008 bis 30 Minuten vor Beginn der Trainings- 
und Wertungsläufe lt. Zeitplan 

 
6. Nenngeld:  
 
Das Nenngeld beträgt 15,00  Euro bei schriftlicher  
Vornennung bis  zum 3.8.2008  , oder 20.00 Euro 
am Tag der Veranstaltung 
  
 
7. Rennleiter:  
 
Jürgen Wickert, Hamburg 
 
8. Schiedsrichter:  
 
Dieter Baguhn, Stelle 
 
9. Technischer Kommissar:  
 
Lutz ,Speer , Uetersen  
 
 
 
 

 
10. Teilnehmer  
 
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die im Besitz einer für ihr 
Fahrzeug gültigen Fahrerlaubnis ist, unabhängig davon, ob eine 
DMSB-Fahrerlizenz vorhanden ist. Teilnehmer ohne 
Fahrerlaubnis benötigen eine Bestätigung Ihres zuständigen 
Dachverbandes. 
Die Teilnehmer müssen während des Wettbewerbes einen 
Schutzhelm gemäß ECE-Norm tragen. 
  
11. Fahrzeuge:   
 
Gemäß dem aktuell gültigen Reglement für ADAC-Automobil-
Clubsport-Slalom des ADAC Hansa. 
 
12. Klasseneinteilung:  
 
Klasse 1 a            -   Newcomer (LG>15) 
 
Klasse 1 b   - Newcomer (LG<15) 
 
Klasse 2 a - LG     < 15 
 
Klasse 2 b         - LG 11 – 15 
 
Klasse 2 c         - LG      < 11 
 
Klasse 3 a - Open bis     1600 ccm 
 
Klasse 3 b - Open über  1600 ccm 
 
Klasse 4                 -   ADAC Youngster Cup 
  
Startzeiten Klasse                                                        
 
4              ca.           13.00 Uhr 
 
2 a ca. 15.00 Uhr 
 
2b ca. 15.00 Uhr 
 
2 c ca. 15.30 Uhr 
 
1 a + 1 b  ca.           14.00 Uhr bis 16.30  Uhr 
 
3a+3 b    ca. 16.30 Uhr 



 
13. Siegerehrung  
 
Die Siegerehrung wird eine halbe Stunde nach Beendigung des letzten  
Teilnehmers der jeweiligen Klasse durchgeführt.  
  
 
14. Ehrenpreise  
 
In der jeweiligen Klasse werden folgende Ehrenpreise vergeben: 
33 % in den Klassen.  
 
 
15. Verantwortlichkeit und Handlungsverzicht  
 
Teilnehmer und Fahrzeugeigentümer geben mit der  
Nennung und dem Nennungsformular die Erklärung zur  
Beschränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit - siehe Reglement - ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ansicht RSG Kartbahn  Embsen 
 
 

 
Weitere Bestimmungen  
 
 
Ausschreibungsentwurf vorbehaltlich weiterer Änderungen  
und  Ergänzungen durch die Sportbehörden.  
 
Diese werden ggf. bei der Papierabnahme bekannt gegeben. 
 
 
Von der Sportabteilung des ADAC Hansa, am 01.07.2008 
genehmigt, unter der Registernummer 59 / 08. 
 
 
 
 
 

Jürgen Wickert 
 
Rennleiter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hans-Joachim Rössing GmbH 
ADAC-Straße 1 
D-21409 Lüneburg / Embsen 

04134 - 9079 30   04134 - 9079 32 
 
Öffnungszeiten ab 01.04.2008:  
 
Montag - Freitag ab 14.00 Uhr, 
Sa., So. und an Feiertagen ab 10.00 Uhr 
bis zum Einbruch der Dunkelheit 
(max. bis 22.00 Uhr) 
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D
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ahrerlizenz gehabt:  
  S

tart in K
lasse 1a oder 1b (N

ew
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K
lasseneinteilung: 

 
 

 

 
K

lasse 1 – 
siehe oben 

K
lasse 2a 

 
K

lasse 2b 
 

K
lasse 2c 

 
K

lasse 3a 
 

K
lasse 3b 

 

D
oppelstarter – N

am
e,V

ornam
e: 

 

 Z
utreffendes unbedingt ankreuzen! 

 
 E

s w
ird versichert, dass der F

ahrer E
igentüm

er des einzusetzenden F
ahrzeuges ist. 

 F
ahrer ist nicht E

igentüm
er des einzusendenden F

ahr- 
zeuges. D

er F
ahrzeugeigentüm

er gibt die in diesem
 F

orm
ular abgedruckte V

erzichtserklärung ab. 
 B

ei nicht zutreffender A
ngabe stellt der F

ahrer den in der E
nthaftungserklärung aufgeführten P

ersonenkreis von jeglichen A
nsprüchen des F

ahr-
zeugeigentüm

ers frei, auß
er bei S

chäden aus der V
erletzung des Lebens, des K

örpers oder der G
esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahr-

lässigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen, und auß
er 

bei sonstigen S
chäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P

flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V
ertreters oder eines 

E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen. 
 D

iese F
reistellung bezieht sich bei A

nsprüchen gegen die anderen T
eilnehm

er, deren H
elfer, die E

igentüm
er, H

alter der anderen F
ahrzeuge, den 

eigenen H
elfern auf S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it den S

lalom
w

ettbew
erben (T

raining, W
ertungsläufe) entstehen und bei A

nsprüchen gegen 
andere P

ersonen und S
tellen auf S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it der V

eranstaltung insgesam
t entstehen.  



A
llgem

eine V
ertragserklärung der F

ahrer 
F

ahrer m
üssen T

atsachen in der P
erson oder dem

 V
erhalten eines T

eam
m

itgliedes ( F
ahrer, M

echaniker, H
elfer usw

.) die das V
ertragsverhältnis m

it 
dem

 V
eranstalter berühren oder einen S

chadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
D

er F
ahrer versichern, dass 

- die im
 N

ennform
ular gem

achten A
ngaben richtig und vollständig sind, der F

ahrer uneingeschränkt den A
nforderungen der R

ennw
ettbew

erbe 
   gew

achsen ist, 
- das F

ahrzeug in allen P
unkten den technischen B

estim
m

ungen entspricht, das F
ahrzeug in allen T

eilen durch die T
echnischen K

om
m

issare 
   untersucht w

erden kann, 
- sie das F

ahrzeug nur in technisch und optisch einw
andfreiem

 Z
ustand bei der jew

eiligen V
eranstaltung einsetzen w

erden. 
S

ie erklären m
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eiter, dass 
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 A

D
A

C
-R

eglem
ent für A

utom
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lalom

-V
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erien-B
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m
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  ausschreibung und den evtl. Z

usatzbestim
m

ungen K
enntnis genom

m
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- sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen w
erden, 

- diese R
egeln und B

estim
m

ungen und die E
rklärung in dieser N

ennung m
it ihrer Z

ustim
m

ung B
estandteil des V

ertrages m
it dem
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eranstalter  

  w
erden, 

- die S
chiedsrichter und die V

eranstalter – jew
eils im

 R
ahm

en ihrer Z
uständigkeit – berechtigt sind, neben anderen M

aß
nahm

en auch S
trafen bei 

  V
erstöß

en gegen die sportlichen R
egeln, sportgesetzlichen B

estim
m

ungen und vertraglichen P
flichten – w

ie in den R
eglem

ents, A
usschreibungen 

  und sonstigen B
estim

m
ungen vorgesehen – festzusetzen –. 

- S
ie bestätigen m

it ihrer U
nterschrift, dass sie diese R

egelungen anerkennen und die D
urchführung der K

ontrollen bei W
ettbew

erben und auß
erhalb  

  des W
ettkam

pfes unterstützen w
erden. 

E
rklärungen der F

ahrer zum
 A

usschluss der H
aftung  

D
ie T

eilnehm
er nehm

en auf eigene G
efahr an der V

eranstaltung teil. S
ie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche V

erantw
ortung für alle von 

ihnen oder dem
 von ihnen benutzten F

ahrzeug verursachten S
chäden, sow

eit kein H
aftungsausschluss vereinbart w

ird. D
ie F

ahrer erklären m
it 

A
bgabe dieser N

ennung den V
erzicht auf A

nsprüche jeder A
rt für S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it den V

eranstaltungen entstehen, und zw
ar 

gegen 
�

 den A
D

A
C

, die A
D

A
C

-G
aue, den P

rom
otor/S

erienorganisator,  
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 den V
eranstalter, die S

portw
arte, die R

ennstreckeneigentüm
er, B

ehörden, R
enndienste und alle anderen P

ersonen, die m
it der O

rganisation der  
    V

eranstaltung in V
erbindung stehen, 

�
 den S

traß
enbaulastträger, sow

eit S
chäden durch die B

eschaffenheit der bei der V
eranstaltung zu benutzenden S

traß
en sam

t Z
ubehör verursacht 

    w
erden, und 

�
 die E

rfüllungs- und V
errichtungsgehilfen aller zuvor genannten P

ersonen und S
tellen 

auß
er für S

chäden aus der V
erletzung des Lebens, des K

örpers oder der G
esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P

flichtverletzung 
– auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen, und auß
er für sonstige S

chäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P

flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V
ertreters oder eines E

rfüllungsgehilfen des enthafteten 
P

ersonenkreises – beruhen; gegen 
�

 die anderen T
eilnehm

er, deren H
elfer, die E

igentüm
er, H

alter der anderen F
ahrzeuge, 

�
 den/die eigenen F

ahrer, M
itfahrer und eigene H

elfer 
verzichten sie auf A

nsprüche jeder A
rt für S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it dem

 S
lalom

w
ettbew

erb (T
raining, W

ertungsläufe) entstehen, auß
er 

für S
chäden aus der V

erletzung des Lebens, des K
örpers oder der G

esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P
flichtverletzung – auch 

eines gesetzlichen V
ertreters oder eines E

rfüllungsgehilfen des enthafteten P
ersonenkreises – beruhen, und auß

er für sonstige S
chäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten 

P
ersonen-kreises – beruhen. 

D
er H

aftungsausschluss w
ird m

it A
bgabe der N

ennung allen B
eteiligten gegenüber w

irksam
. 

D
er H

aftungsverzicht gilt für A
nsprüche aus jeglichem

 R
echtsgrund, insbesondere sow

ohl für S
chadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 

auß
ervertraglicher H

aftung und auch für A
nsprüche aus unerlaubter H

andlung. S
tillschw

eigende H
aftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 

H
aftungsausschlussklausel unberührt. 

Im
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alle einer im
 Laufe der V

eranstaltung eintretenden oder festgestellten V
erletzung bzw
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 F

alle von gesundheitlichen S
chäden, die die 

autom
obilsportliche T

auglichkeit auf D
auer oder vorübergehend in F

rage stellen können, entbindet der/die U
nterzeichnende alle behandelnden Ä

rzte 
– im

 H
inblick auf das sich daraus unter U

m
ständen auch für D

ritte ergebende S
icherheitsrisiko – von der ärztlichen S

chw
eigepflicht gegenüber den 

bei der V
eranstaltung an verantw

ortlicher S
telle tätigen O

ffiziellen (R
ennarzt, R

ennleiter, S
chiedsrichter). 

M
it A

bgabe der N
ennung nim

m
t der H

alter/F
ahrer davon K

enntnis, dass V
ersicherungsschutz im

 R
ahm

en der K
raftverkehrsversicherung (K

fz-
H

aftpflicht, K
asko- und Insassen-U

nfall-V
ersicherung) für S

chäden bei der V
eranstaltung nicht gew

ährt w
ird. E

r verpflichtet sich, auch den 
E

igentüm
er des eingesetzten F

ahrzeugs davon zu unterrichten. 
 O

rt 
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U
nterschrift der gesetzlichen V

ertreter 
 N

am
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ahrers in B
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V
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ahrzeugeigentüm
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(N

ur erforderlich, w
enn der F

ahrer nicht E
igentüm

er des einzusetzenden F
ahrzeuges sind, siehe V

orderseite der N
ennung) 

Ich bin m
it der B

eteiligung des in der N
ennung näher bezeichneten F

ahrzeuges an der V
eranstaltung einverstanden und erkläre den V

erzicht auf 
A

nsprüche jeder A
rt für S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it der V

eranstaltung entstehen, und zw
ar gegen 

�
 den A

D
A

C
, die A

D
A

C
-G

aue, den P
rom

oter/S
erienorganisator, 

�
 den V

eranstalter, die S
portw

arte, die R
ennstreckeneigentüm

er, B
ehörden, R

enndienste und alle anderen P
ersonen, die m

it der O
rganisation der  

    V
eranstaltung in V

erbindung stehen, 
��� �

 den S
traß

enbaulastträger, sow
eit S

chäden durch die B
eschaffenheit der bei der V

eranstaltung zu benutzenden S
traß

en sam
t Z

ubehör verursacht  
    w

erden, und  
�

 die E
rfüllungs- und V

errichtungsgehilfen aller zuvor genannten P
ersonen und S

tellen  
auß

er für S
chäden aus der V

erletzung des Lebens, des K
örpers oder der G

esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P
flichtverletzung 

– auch eines gesetzlichen V
ertreters oder eines E

rfüllungsgehilfen des enthafteten P
ersonenkreises – beruhen, und auß

er für sonstige S
chäden, die 

auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten 

P
ersonenkreises – beruhen; gegen 

�
 die F

ahrer, M
itfahrer, H

alter, E
igentüm

er der anderen eingesetzten F
ahrzeuge, die H

elfer der/des in der N
ennung angegebenen T

eilnehm
er/s und  

    der anderen T
eilnehm

er sow
ie gegen den/die B

ew
erber, F

ahrer, M
itfahrer des von m

ir zur V
erfügung gestellten F

ahrzeuges (anderslautende  
    besondere V

ereinbarungen zw
ischen E

igentüm
er, F

ahrer/n, M
itfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf A

nsprüche jeder A
rt für S

chäden, die im
  

    Z
usam

m
enhang m

it den S
lalom

w
ettbew

erben (T
raining, W

ertungsläufen) entstehen, auß
er für S

chäden aus der V
erletzung des Lebens, des  

    K
örpers oder der G

esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines 
    E

rfüllungsgehilfen des enthafteten P
ersonenkreises – beruhen, und auß

er für sonstige S
chäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs- 

    sigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen. 
D

er  H
aftungsverzicht gilt für A

nsprüche aus jeglichem
 R

echtsgrund, insbesondere sow
ohl für S

chadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
auß

ervertraglicher H
aftung und auch für A

nsprüche aus unerlaubter H
andlung. S

tillschw
eigende H

aftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
V

erzichtserklärung unberührt. 
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